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Geschäftsverlauf und Lage der öffentli-
chen Gebietskörperschaft 

Mit dem Abschlussbericht zum Produktgrup-
penhaushalt hat der Senat der Freien Han-
sestadt Bremen den Haushalts- und Finanz-
ausschüssen bereits im März 2011 parallel 
zur Abrechnung der Produktplanhaushalte 
2010 eine kamerale Darstellung über die 
Erreichung der Finanz-, Personal- und Leis-
tungsziele auf den Ebenen der Produkt-
bereiche und Produktpläne im Sinne einer 
Haushaltsrechnung vorgelegt. Zeitgleich 
hat der Senat den Haushalts- und Finanz-
ausschüssen Berichte über ausgewählte 
Beteiligungen, Eigenbetriebe, sonstige Son-
dervermögen und Stiftungen jeweils zum 
31. 12. 2010 vorgelegt. Über das in diesem 
Lagebericht dargestellte Gesamtbild der 
Freien Hansestadt Bremen hinausgehende 
differenzierte Ressortbetrachtungen können 
den entsprechenden Berichten entnommen 
werden. 

Bei der Beurteilung des Geschäftsverlaufs 
und der Analyse der vorliegenden Zahlen der 
Vermögens- und Erfolgsrechnung darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass das Land 
und die Stadtgemeinde Bremen keine Unter-
nehmen mit dem primären Ziel der Gewinn-
maximierung sind. Oberstes Ziel der Freien 
Hansestadt Bremen ist vielmehr die Wahrung 
und das Funktionieren eines demokratischen 
und sozialen Rechtsstaates. Das Aufgaben-
spektrum der Gebietskörperschaft und die 
daraus resultierenden unverzichtbaren Aus-
gaben, z. B. für Bildung, Soziales oder Sicher-
heit, stellen keine Investitionen im Sinne der 
doppelten Buchführung dar und führen auch 
nicht immer zur Schaffung von in der Vermö-
gensrechnung ausweisbaren Vermögensge-
genständen. Darüber hinaus hat der öffent-
liche Bereich eine Vorbildfunktion, die nicht 
zuletzt dem Erhalt des sozialen Friedens dient 

und die Bremen zu einer lebenswerten Stadt 
macht. Hierzu gehören beispielsweise Maß-
nahmen im Personal- und Umweltbereich, in 
denen der Staat häufig als Vorreiter tätig wird.

Kapitalbedarf / Finanzierungsstrategie 
 
Die Verschuldung des Stadtstaates hat 
auch 2010 weiter zugenommen. Ende 2010 
betrug diese 17,7 Mrd. Euro. Im Jahr 2010 
war eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 
ca. 1,2 Mrd. Euro erforderlich. Die Zinsaus-
gaben betrugen knapp 690 Mio. Euro. Die 
Zinsentwicklung am Kapitalmarkt war ge-
prägt durch die Finanzmarkt- und Schulden-
krise. Diese Unsicherheit am Markt spiegelte 
sich auch in der Entwicklung der Zinssätze 
und der Investorenneigung zu kurzfristigen 
Engagements wieder. So lag der 10-jährige 
Refinanzierungszins der Länder 2010 durch-
schnittlich bei 3,1 %. Besonders stark aus-
geprägt war die Streuung des 10-jährigen 
Zinses, der 2010 zwischen 2,5 % und 3,65 % 
lag. Vor diesem Hintergrund wurden Maß-
nahmen ergriffen, die Zinsausgaben weiter 
zu verstetigen, um im Hinblick auf die Vor-
gaben aus der Föderalismuskommission II 
hohe Planungssicherheit für die Zinsaus-
gabenanschläge bis 2020 zu erreichen. So 
wurden im Jahr 2010 im Rahmen der veran-
schlagten Zinsausgaben auch Prämienzah-
lungen geleistet, um Zinszahlungspflichten 
kommender Jahre zu reduzieren. 

Personalbereich

Das Land und die Stadtgemeinde Bremen 
sind die größten Arbeitgeber in der Regi-
on. Neben den Behörden und Dienststellen 
der Kernverwaltung umfasst dies auch die 
Eigenbetriebe und bremischen Gesellschaf-
ten, in die in den vergangenen Jahren eine 
große Zahl von Beschäftigten aus der Kern-
verwaltung überführt wurde. 
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Beschäftigungsvolumen
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Die Entwicklung des Beschäftigungsvolu-
mens, d. h. die Summe der Vollbeschäftigten 
und der auf Vollzeit umgerechneten Teilzeit-
beschäftigten, und die zu bewältigenden Ver-
sorgungslasten haben großen Einfluss auf die 
Geschäftsentwicklung (siehe Abbildung). Der 

seit Beginn der 1990er-Jahre durchgeführte 
Personalabbau wurde auch 2010 unverän-
dert fortgeführt. In den letzten 15 Jahren er-
folgte im Kernbereich (bereinigt um Ein- und 
Ausgliederungen) ein Personalabbau in Höhe 
von 26 % des Beschäftigungsvolumens. 

INFO:
Informationen zur Anzahl 

der Beschäftigten in 
Bremen im Jahr 2010 

siehe S. 71f.
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 (umgerechnet) Vollzeitkräfte (einschließlich PVM; 
 ohne Refinanzierte); bis 2010: Ist-Werte, 
 ab 2011 Planwerte 
 Stand: jeweils Jahresende; rückwirkende 
 Bereinigung von Ein- und Ausgliederungen
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Die Freie Hansestadt Bremen veröffentlicht 
detaillierte Jahresberichte zur Personal-
struktur und den Personalausgaben. Dar-
über hinaus sind im Bericht Personal 2020 
die personalpolitischen Perspektiven und 
das Arbeitsprogramm für den öffentlichen 
Dienst der Freien Hansestadt Bremen bis 
2020 herausgegeben worden. 

Umwelt-	/	Klimaschutz,	Bau	und	Verkehr

Zum 01. 01. 2010 ist in Bremen die Richtlinie 
„Energiestandards für öffentliche Gebäude“ 
in Kraft getreten, die vorschreibt, dass alle 
öffentlichen Gebäude, die im Eigentum des 
Landes und der Stadtgemeinde Bremen ste-
hen, Energiestandards einhalten müssen, 
die deutlich über die Mindeststandards der 
Energieeinsparverordnung 2009 hinausge-
hen. Das bedeutet, dass die öffentlichen Ge-
bäude der Freien Hansestadt Bremen nach 
zukunftsweisenden Energiestandards sa-
niert und gebaut werden müssen. Den Mehr-
kosten, die die Umsetzung dieser Richtlinie 
bedingt, werden dauerhafte Senkungen der 
Energiekosten gegenüberstehen.

Im Rahmen der Umsetzung des vom bremi-
schen Senat beschlossenen Klimaschutz- 
und Energieprogramms 2020 hat die Freie 
Hansestadt Bremen im September 2010 
mit der swb AG eine Vereinbarung zur Ent-
wicklung und zum Ausbau einer dauerhaften 
Partnerschaft für den Klimaschutz abge-
schlossen. Gegenstand der Vereinbarung 
sind u. a. die Versorgung der Bevölkerung mit 
erneuerbaren Energien aus Bremen, Ausbau 
der Windenergie, Entwicklung des Kraftwerk-
parks, Fernwärme, dezentrale Kraft-Wärme-
Kopplung sowie Reduzierung der Emissio-
nen in der Stahlindustrie. 

Der öffentliche Personennahverkehr in Bre-
men wird durch die Verlängerung der Stra-

ßenbahnlinien weiter ausgebaut. Dabei 
werden u. a. die Straßenbahnlinien bis an 
die Landesgrenze Bremen / Niedersachsen 
geführt. Herausragendes Ereignis war 2010 
die Einführung der Regio-S-Bahn Bremen / 
Niedersachsen mit zum Teil neuen Fahrplan-
konzepten. Die Anzahl der Carsharing-Nut-
zer/ -innen pro 10.000 Einwohner im Land 
Bremen konnte von 79 im Jahr 2009 auf 90 
im Jahr 2010 gesteigert werden. Auch die 
Bedingungen und die Infrastruktur für den 
Radverkehr in der Stadtgemeinde Bremen 
wurden 2010 durch zahlreiche Maßnahmen 
verbessert.

Der Bauabschnitt 3/2 der A 281 wurde im 
Jahr 2010 planmäßig vorangetrieben, um 
die Anbindung des Güterverkehrszentrums 
an das überregionale Straßennetz weiter zu 
verbessern. Nach dem Urteil des Bundes-
verwaltungsgerichtes zum Bauabschnitt 2/2 
wurde kurzfristig ein Runder Tisch einberu-
fen, um auf breiter Basis eine realisierungs-
fähige Trassenführung zu erarbeiten. Diese 
liegt inzwischen vor und wird bezgl. der Fi-
nanzierung mit dem Bund abgestimmt. 

Soziales

Aufgrund der Stadtstaatensituation stellen 
die Sozialleistungsausgaben eine wesentli-
che Ausgabeposition dar. Für das Land und 
die Stadtgemeinde Bremen lagen sie 2010 
mit knapp 670 Mio. Euro fast 9 % über den 
Ausgaben des Vorjahres. Die enorme Zu-
wachsrate wurde vor allem durch die seit 
Jahren steigenden Ausgaben bei den Hil-
fen zur Erziehung verursacht. 56 Mio. Euro 
mussten über einen Nachtragshaushalt be-
reitgestellt werden. Bundesweit nimmt die 
Belastung der öffentlichen Haushalte durch 
steigende Sozialleistungen zu. Eine hohe 
Belastung der Haushalte durch Sozialleis-
tungsausgaben trifft Bremen ebenso wie die 

INFO:
LINK: http://www.finanzen.
bremen.de/info/personalcon-
trollingberichte, http://www.
finanzen.bremen.de/info/
personal2020
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übrigen Stadtstaaten. Es handelt sich über-
wiegend um kommunale Leistungen, die 
zum größten Teil gesetzlich festgeschrieben 
sind. Die Zuwachsraten des Ausgabenbe-
reichs lagen in den letzten Jahren deutlich 
über denen der übrigen Primärausgaben, 
d. h. Personal-, konsumtive, Tilgungs- und 
Investitionsausgaben. Nach dem aktuel-
len Gemeindefinanzbericht des Deutschen 
Städtetages verzeichneten die Gemein-
den des alten Bundesgebietes im Zeitraum 
2006 / 2010 eine durchschnittliche jährliche 
Zuwachsrate der Sozialleistungsausgaben 
von 4,1 %, wobei Bremen für diesen Zeit-
raum eine durchschnittliche Steigerungsrate 
von 4,3 % ausweist. Es ist das Ziel, die Zu-
wachsrate bei den Sozialleistungsausgaben 
zukünftig auf 1,7 % zu begrenzen.

2010 wurden die wesentlichen Vorarbeiten 
für ein sozialraumorientiertes Modellprojekt 
„Erziehungshilfen, soziale Prävention und 
Quartiersentwicklung“ (ESPQ) geleistet. 
Ziel des zunächst auf zwei Jahre angeleg-
ten Projektes ist es, die jugend- und sozi-
alpolitischen Zielsetzungen durch einen 
integrativen, ressortübergreifenden Ansatz 
sowie durch einen effektiven Mitteleinsatz 
und durch ein abgestimmtes und gleichge-
richtetes Handeln der unterschiedlichen Ak-
teure im Sozialraum möglichst umfassend 
zu realisieren. Dies soll mithilfe von signifi-
kant erhöhtem Personal durch eine bessere 
Abstimmung und Vernetzung der einzelfall-
bezogenen Erziehungshilfen mit dem Re-
gelsystem der Kindertagesbetreuung und 
des Bildungssystems sowie mit den vielfälti-
gen Aktivitäten zur Förderung von Familien 
und Kindern im Sozialraum erreicht werden. 
Durch die angestrebte verbesserte Wirkung 
der präventiven Maßnahmen, der Regelan-
gebote und der intervenierenden Maßnah-
men sollen die Mittel für die Erziehungshilfe 
nicht nur effektiver eingesetzt, sondern un-

ter Wahrung der Anforderungen der Kindes-
wohlsicherung Ausgabenabsenkungen bzw. 
eine Reduzierung des Ausgabenanstiegs 
erzielt werden.

Auf Basis des im Jahr 2009 beschlossenen 
Armuts- und Reichtumsberichts hat der Se-
nat der Freien Hansestadt Bremen im Jahr 
2010 weitere Strategien und Maßnahmen 
zur Prävention von Armut, zur Armutsmin-
derung sowie für die Förderung des sozia-
len Zusammenhalts entwickelt und ein Mo-
dellvorhaben „Zusammen gegen Armut und 
Benachteiligung“ vorgeschlagen.

Arbeit

Aufgrund der hohen Arbeitslosenquote hatte 
auch 2010 die Verstetigung der präventiven 
und aktivierenden Arbeitsmarktförderung 
eine hohe Bedeutung. Mit den zur Verfü-
gung stehenden Instrumenten, zu denen 
insbesondere auch das Beschäftigungspoli-
tische Aktionsprogramm (BAP) im Rahmen 
des Europäischen Sozialfonds zählt, erfolg-
te im Rahmen der vorhandenen Mittel eine 
Sicherung vorhandener und Schaffung zu-
sätzlicher Beschäftigung, eine Flankierung 
des Strukturwandels, eine Verbesserung der 
Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer/ 
-innen, Deckung des Fachkräftebedarfs, 
Verringerung der Zugänge zur Langzeitar-
beitslosigkeit sowie eine nachhaltige Inte- 
gration langzeitarbeitsloser Menschen in 
den allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Zahl der 
geförderten Beschäftigten lag bei 5.300 Per-
sonen, über 3.000 Langzeitarbeitslose be-
fanden sich in Beschäftigungsmaßnahmen, 
die Anzahl der weitergebildeten Arbeitslosen 
lag bei über 2.500. Die positiven Effekte aus 
diesen Maßnahmen werden allerdings erst 
mit einem zeitlichen Verzug zu einer mess-
baren Verbesserung der Arbeitslosenquote 
in der Freien Hansestadt Bremen führen. 
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Kinder,	Bildung	und	Wissenschaft

Auch 2010 wurde der Schwerpunkt des Aus-
baus der Kindertagesbetreuung weiter fort-
gesetzt. Um ein der Nachfrage nach Plätzen 
für Kinder unter drei Jahren entsprechendes 
Angebot bis 2013 vorhalten zu können, läuft 
ein Ausbauprogramm mit jährlichen Ausbau-
stufen. 2010 konnte die Betreuungsquote für 
Kinder unter drei Jahren (inklusive Spielkrei-
se) von 16 % auf 22 % erhöht werden. 2010 
entstand gegenüber den ursprünglichen Pla-
nungen ein finanzieller Mehrbedarf. Dieser ist 
im Wesentlichen auf eine gestiegene Nach-
frage nach einem größeren Betreuungsum-
fang und längeren Betreuungszeiten für drei- 
bis sechsjährige Kinder sowie auf erhöhte 
Personalaufwendungen zurückzuführen. 

Bremen beteiligt sich mit seinen beiden 
Kommunen an einem Programm „Lernen 
vor Ort“ des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung. Das Projekt hat die folgen-
den Handlungsfelder zum Gegenstand: 
Bildungsberatung, Bildungsübergänge, Bil-
dungsmonitoring sowie lokales Bildungs-
management in Stadtteilen. Mit dem Projekt 
sollen Anreize geschaffen werden, vor Ort 
ein vernetztes Bildungsmanagement zu ent-
wickeln und zu verstetigen.

Mit der Novellierung des Schulgesetzes ist 
die Umstrukturierung des Schulsystems 
erfolgt. Zukünftig ist ein längeres gemein-
sames Lernen ein Grundprinzip, das durch 
die Schulart „Oberschule“ sowie durch die 
inklusive Beschulung realisiert wird. Die ver-
stärkte Einrichtung von Ganztagsschulen ist 
ein weiterer Baustein.

Die Fortsetzung des Ausbaus Bremens als 
Wissenschaftsstandort war ein weiterer 
Schwerpunkt im Jahr 2010. Die Verbesse-
rung der Lehrqualität wurde ab 2010 integra-

ler Bestandteil des Wissenschaftsbudgets. 
Im Wintersemester 2010 / 2011 waren rund 
31.600 Studierende an den Hochschulen 
zu verzeichnen, davon rund 17.300 an der 
Universität Bremen und rund 1.200 an der 
privaten Jacobs University Bremen gGmbH. 
Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Absol-
ventenzahl von 5.000 auf 5.294 erhöht wer-
den. Die bremischen Hochschulen haben 
sich erfolgreich am Hochschulpakt beteiligt. 
Die Zahl der Studienanfänger konnte auf 
7.993 Studienanfänger erhöht werden. Das 
hohe Drittmittelvolumen mit 26 % an der Ge-
samtfinanzierung konnte auf hohem Niveau 
erhalten werden, damit liegt Bremen bun-
desweit auch weiterhin im Spitzenbereich.

Wirtschaft und Häfen

Mit dem Masterplan Industrie wurde 2010 
ein Grundlagenpapier vorgestellt, mit dem 
Bremen und Bremerhaven als Industrie-
standorte weiter profiliert werden sollen. Bre-
men ist als zehntgrößte Stadt Deutschlands 
zugleich sechstgrößter Industriestandort. 
20 % der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten arbeiten in der Industrie. Dies 
unterstreicht deren hohe Bedeutung für die 
Wirtschaftsstruktur. In den Bereichen Luft- 
und Raumfahrt, erneuerbaren Energien mit 
dem Schwerpunkt Offshore-Windenergie 
und Maritimer Wirtschaft konzentriert sich 
die Bremer Wirtschaftspolitik, zum Beispiel 
mit der Planung des neuen Offshore-Termi-
nals im Blexer Bogen in Bremerhaven. 

Mit dem Ende der Wirtschaftskrise ist der 
Umschlag in den Häfen wieder deutlich an-
gezogen. Insgesamt blieb dieser im Jahr 
2010 zwar noch hinter dem Rekordum-
schlag von 2008 zurück. Die aktuellen Zu-
wachsraten zeigen jedoch auf, wie wichtig 
die Investitionen in den Ausbau des Con-
tainerterminals und der Erweiterung der 
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Kaiserschleuse in Bremerhaven sind, um 
die Hafeninfrastruktur für die Herausforde-
rungen der Zukunft aufzustellen. Hierzu wird 
auch die Realisierung der Anbindung des 
Überseehafengebietes in Bremerhaven an 
die A 27 einen wichtigen Beitrag leisten (Au-
tobahnzubringer „Cherbourger Straße“). 

In Bremen bleibt die weitere Entwicklung 
der Überseestadt ein zentraler Baustein der 
Investitionspolitik. Die Erschließungsarbei-
ten werden zeitgerecht zu den Investitions-
projekten der dort engagierten Unterneh-
men realisiert. Damit konnte auch 2010 das 
hohe Entwicklungstempo in diesem Bereich 
gehalten werden. 

Bau der Kaiserschleuse
in Bremerhaven

Weitere Schwerpunktmaßnahmen

Die ressortübergreifende Steuerungsrunde 
zum „Leitbild der Stadtentwicklung“ hat sich 
im Jahr 2010 intensiv mit konkreten Hand-
lungsansätzen und Maßnahmen innerhalb 
der vom Senat der Freien Hansestadt Bre-
men beschlossenen Leitbildhandlungsfelder 
beschäftigt. In diesem Zusammenhang hat 
der Senat der Freien Hansestadt Bremen 
die Steuerungsrunde um Erarbeitung eines 
effektiven ressortübergreifenden Abstim-
mungs- und Umsetzungsmodells zur Bün-
delung der Leitbildhandlungsfelder auf teil-
räumlicher Ebene, zunächst exemplarisch 
für einen von sozialer Ungleichheit beson-
ders betroffenen Teilraum, gebeten.

Im Laufe des Jahres 2010 wurde der 2009 
begonnene Prozess, für die bremischen 
Stadtteile „Stadtteilberichte“ zu erstellen, kon-
sequent fortgesetzt. Dabei handelt es sich 
um ein Instrument, das u. a. die wichtigsten 
Planungen der Ressorts in den Stadtteilen 
darstellt. Ziel ist es, die im damaligen Koali-
tionsvertrag vereinbarte Bündelung von Pro-
grammen mit Stadtteilbezug und eine verbes-
serte Abstimmung der Ressortaktivitäten in 
den Stadtteilen zu unterstützen. 

Im Informationstechnologie- (IT-) Bereich des 
Landes und der Stadtgemeinde Bremen wur-
de zum Jahresanfang mit einem übergreifen-
den zentralen Controlling aller IT-Vorhaben 
und der damit verbundenen Ausgaben be-
gonnen. Ab dem Haushaltsjahr 2010 enthält 
der kamerale Produktplan 96 für alle Dienst-
stellen und Behörden in der Freien Hanse-
stadt Bremen – mit Ausnahme der Schulen 
– die investiven und konsumtiven Sachaus-
gaben für die Informationstechnologie. 
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  Eröffnungsbilanz  Vermögensrechnung  Abweichung Abweichung
  Euro 01. 01. 2010 % Euro 31. 12. 2010 % Euro %
Bilanzposten
Anlagevermögen   7.166.277.816,05 32,93 7.437.548.601,60 31,77 271.270.735,55 3,79
Umlaufvermögen  1.426.444.331,14 6,55 1.823.733.152,27 7,79 397.288.821,13 27,85
Aktive Rechnungs- 
abgrenzung  38.888.995,90 0,18 39.189.385,45 0,17 300.389,55  0,77
Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag 13.133.511.766,26 60,34 14.109.098.952,54 60,27 975.587.186,28 7,43
Summe	Aktiva	 	21.765.122.909,35	 100,00	 23.409.570.091,86	 100,00	 1.644.447.182,51	 7,56

Eigenkapital  0,00 − 0,00 −  
Sonderposten  512.261.345,52 2,35 488.955.965,21 2,09 −23.265.380,31 −4,54
Rückstellungen  5.395.681.000,00 24,79 5.409.248.000,00 23,11 13.567.000,00 0,25
Verbindlichkeiten  15.857.180.563,83 72,86 17.511.326.126,65 74,80 1.654.145.562,82 10,43
Summe	Passiva	 	21.765.122.909,35	 100,00	 23.409.570.091,86	 100,00	 1.644.447.182,51	 7,56

Die Freie Hansestadt Bremen vergibt in un-
terschiedlichsten Bereichen Zuwendungen 
an Stellen außerhalb der Verwaltung zur Er-
füllung von Aufgaben, an denen die öffentli-
che Hand ein erhebliches Interesse hat. Zur 
Optimierung der diesbezüglichen Geschäfts-
prozesse wurde die Einrichtung einer zen-
tralen einheitlichen Zuwendungsdatenbank 
beschlossen. Diese soll das Verfahren für 
alle am Prozess Beteiligten erleichtern und 
mögliche Doppelförderungen vermeiden.

Darstellung der Lage 

Im Folgenden wird die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Freien Hansestadt Bre-
men dargestellt:

Gegenüber der Eröffnungsbilanz hat sich 
das Anlagevermögen der Freien Hansestadt 
Bremen in der Vermögensrechnung zum 
31. 12. 2010 von 7.166 Mio. Euro um rund 
271 Mio. Euro auf 7.438 Mio. Euro erhöht, 
dies entsprach einer Steigerung von 3,79 %. 
Im Wesentlichen setzt sich dieser Zuwachs 
aus den Ausleihungen an Sondervermögen 
ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung 

(+ 163,39 Mio. Euro) sowie den geleisteten 
Investitionszuweisungen und -zuschüssen 
(+ 97,62 Mio. Euro) zusammen.

Auch das Umlaufvermögen der Freien Han-
sestadt Bremen hat sich in der Vermögens-
rechnung zum 31. 12. 2010 gegenüber der 
Eröffnungsbilanz um rund 397 Mio. Euro, 
entsprechend 27,85 %, von 1.426 Mio. Euro 
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auf 1.824 Mio. Euro gesteigert. Ursächlich 
hierfür waren die sonstigen Vermögensge-
genstände (+ 222,45 Mio. Euro), die Forde-
rungen gegen verbundene Unternehmen 
und Einrichtungen (+ 96,45 Mio. Euro) so-
wie die Forderungen aus der Steuerver-
teilung und Finanzausgleichsbeziehungen  
(+ 76,80 Mio. Euro).

Die aktive Rechnungsabgrenzung hat sich 
im Vergleich zur Eröffnungsbilanz unwe-
sentlich in der Vermögensrechnung zum 
31. 12. 2010 mit 0,77 % um rund 0,3 Mio. Euro 
von 38,9 Mio. Euro auf 39,2 Mio. Euro erhöht.

Auch in der Vermögensrechnung der Freien 
Hansestadt Bremen zum 31. 12. 2010 wird 
ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehl-
betrag ausgewiesen, der sich gegenüber 
der Eröffnungsbilanz um rund 976 Mio. Euro 
von 13.134 Mio. Euro auf 14.109 Mio. Euro 
steigerte. Dies entspricht einer Steigerungs-
rate von 7,43 %. 

Das Eigenkapital wird in der Vermögens-
rechnung der Freien Hansestadt Bremen 
zum 31. 12. 2010 genauso wie in der Eröff-
nungsbilanz mit dem Wert 0 ausgewiesen. 

Die Sonderposten für erhaltene Zuwendun-
gen und Zuschüsse für Investitionen verrin-
gerten sich in der Vermögensrechung der 
Freien Hansestadt Bremen zum 31. 12. 2010 
im Gegensatz zur Eröffnungsbilanz um  
23,3 Mio. Euro (− 4,54 %) von 512,3 Mio. Euro 
auf 489 Mio. Euro. 

Die Rückstellungen haben sich mit 0,25 % 
lediglich geringfügig um 13,6 Mio. Euro in 
der Vermögensrechnung zum 31. 12. 2010 
der Freien Hansestadt Bremen gegenüber 
der Eröffnungsbilanz von 5.395,7 Mio. Euro 
auf 5.409,2 Mio. Euro erhöht. Die Rück-
stellungen für Pensionen und ähnliche Ver-

pflichtungen sind der wertmäßig größte Pos-
ten dieser Position. Zum 31. 12. 2010 wurde 
eine Zuführung zu den Rückstellungen für 
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in 
Höhe von 16,04 Mio. Euro vorgenommen.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz haben sich 
die Verbindlichkeiten der Freien Hansestadt 
Bremen in der Vermögensrechnung zum 
31. 12. 2010 um rund 1.654 Mio. Euro von 
15.857 Mio. Euro auf rund 17.511 Mio. Euro. 
erhöht, dies entsprach einer prozentualen 
Steigerung von 10,43 %. Diese Steigerung 
ist im Wesentlichen durch die Erhöhung der 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  
(+ 1.873,47 Mio. Euro) und der Anleihen und 
Obligationen (+ 987,74 Mio. Euro) sowie der 
Verminderung der sonstigen Verbindlichkei-
ten (−1.214,50 Mio. Euro) begründet.

Mit dem ersten doppischen Jahresabschluss 
der Freien Hansestadt Bremen wird erst-
mals eine Erfolgsrechnung erstellt. In dieser 
Rechnung erfolgt auch eine Aufteilung des 
Gesamtergebnisses in Teilergebnisse. 

Zunächst wird das Verwaltungsergebnis 
ermittelt, das unmittelbar auf die Kernauf-
gaben der Freien Hansestadt Bremen aus-
gerichtet ist. Den Erträgen werden dabei 
einzelne Aufwandspositionen gegenüberge-
stellt. Das Verwaltungsergebnis beträgt rund 
− 218 Mio. Euro, da den Erträgen in Höhe 
von rund 3.305 Mio. Euro Aufwendungen in 
Höhe von 3.522 Mio. Euro entgegenstehen. 
Dies bedeutet, dass die Freie Hansestadt 
Bremen bereits bei der reinen Erfüllung ihrer 
Kernaufgaben, wie beispielsweise Sicher-
stellung der Grundversorgung und der allge-
meinen Verwaltung, ein negatives Ergebnis 
ausweist, da den Aufwendungen nicht genü-
gend Erträge gegenüberstehen. 

INFO:
Die Veränderungen zum 

Eigenkapital ergeben sich 
aus den Erläuterungen zum 

Eigenkapital auf S. 44f.
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In der folgenden Darstellung wird die Struk-
tur des Verwaltungsergebnisses deutlich, 
d. h., es wird ersichtlich, welchen Anteil die 
einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandspositio-
nen am Verwaltungsergebnis haben.

Die Steuern und ähnliche Erträge sowie die 
Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen 
stellen mit insgesamt rund 81 % die größte Po-
sition innerhalb der Erträge des Verwaltungs-
ergebnisses dar. Im Bereich der Aufwendun-
gen bilden die Personalaufwendungen sowie 
die Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse mit rund 85 % den größten Anteil 
an den Aufwendungen des Verwaltungser-
gebnisses. Zukünftige Änderungen an diesen 
Ertrags- und Aufwandpositionen werden sich 
aufgrund des hohen prozentualen Anteils und 
der hohen absoluten Ausgangswerte stark 
Ergebnis verändernd auswirken.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Verwal-
tungstätigkeit wird anschließend gebildet, 
indem zum Verwaltungsergebnis das Fi-
nanzergebnis, also die Gegenüberstellung 
der Aufwendungen und Erträge aus dem 

Finanzsektor, hinzugerechnet wird. Das 
Finanzergebnis wird vom Verwaltungser-
gebnis getrennt dargestellt, da es zwar für 
die Freie Hansestadt Bremen regelmäßige 
aber eher verwaltungsfremde Geschäfts-
vorfälle umfasst. Den Erträgen aus Beteili-
gungen sowie Zinsen und ähnlicher Erträge 
der Freien Hansestadt Bremen in Höhe von 
rund 57 Mio. Euro stehen aufgrund der ho-
hen Verschuldung Aufwendungen für Zinsen 
in Höhe von rund 645 Mio. Euro entgegen, 
sodass das Finanzergebnis rund −589 Mio. 
Euro beträgt. Das Verwaltungsergebnis und 
das Finanzergebnis bilden das Ergebnis der 

Erfolgsrechnung 2010

  Euro in % der Erträge
Steuern und steuerähnliche Erträge  2.018.719.194,64 61,09
Erträge aus Finanzausgleichszahlungen  650.222.201,47  19,68 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen  447.779.020,85  13,55 
Erträge aus Verwaltungstätigkeit,  
Umsatzerlöse  143.801.581,86  4,35 
Sonstige Erträge  44.001.678,52  1,33
Summe	Erträge	 	 3.304.523.677,34	

   in % der Aufwendungen
Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit  −285.247.333,83  8,10
Personalaufwand  −1.145.208.068,99  32,51
Abschreibungen  −102.671.654,67 2,91
Aufwendungen für Zuweisungen  
und Zuschüsse  −1.858.667.531,85  52,77
Sonstige Aufwendungen  −130.668.179,81  3,71
Summe	Aufwendungen	 	−3.522.462.769,15

Verwaltungsergebnis	 	 −217.939.091,81
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gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit, das mit 
−807 Mio. Euro deutlich negativ ausfällt.

Zur Ermittlung des Jahresfehlbetrages in 
Höhe von rund 807 Mio. Euro sind vom 
Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungs-
tätigkeit noch die Steuern abzuziehen. Der 
Jahresfehlbetrag wird rechnerisch in die 
Vermögensrechnung überführt und mehrt 
dort den nicht durch Eigenkapital gedeckten 
Fehlbetrag.

Nachtragsbericht

Im Nachtragsbericht werden Sachverhalte, 
die zwischen dem Bilanzierungszeitpunkt 
und Bilanzerstellungszeitraum bekannt wur-
den, erläutert. 

Im Jahr 2010 wurden die Rückführung des 
Eigenbetriebs GeoInformation in ein Amt des 
Kernhaushaltes und im Bereich Justiz die 
Gründung des Amtes für Soziale Dienste der 
Justiz jeweils zum 01. 01. 2011 beschlossen. 
Die erforderlichen vorbereitenden Arbeiten 
fanden im Jahr 2010 statt.

Am 15. 04. 2011 hat die Freie Hansestadt 
Bremen die Verwaltungsvereinbarung zum 
Gesetz zur Gewährung von Konsolidie-
rungshilfen als Ergebnis der Föderalismus-
reform II mit dem Bund abgeschlossen und 
damit die Voraussetzungen für die Auszah-
lung der Konsolidierungshilfen für die Jahre 
2011 bis 2019 geschaffen.

Auf Grundlage dieser Verwaltungsvereinba-
rung erhält Bremen 300 Mio. Euro jährlich 
bis einschließlich 2019. 

Am 22. 05. 2011 fanden in Bremen die Wah-
len zur Bremischen Bürgerschaft (Landtag) 

statt. Infolgedessen kam es zu einem verän-
derten Ressortzuschnitt und Wechseln der 
Senatorinnen und Senatoren.

Am 23. 05. 2011 stellte der Stabilitätsrat auf 
der Grundlage des Berichts des Evaluati-
onsausschusses vom 10. 03. 2011 über die 
Ergebnisse der Prüfung nach § 4 Absatz 2 
des Stabilitätsratsgesetzes fest, dass in der 
Freien Hansestadt Bremen eine Haushalts-
notlage „droht“. Der Stabilitätsrat beschloss 
daraufhin, die Länder Berlin, Bremen, Saar-
land und Schleswig-Holstein zu bitten, bis 
spätestens zum 15.10. 2011 beratungsfähi-
ge Unterlagen für ein Sanierungsprogramm 
2012 / 2016 vorzulegen, um eine fundierte 
Bewertung der Sanierungsperspektiven der 
Länder zu ermöglichen. Der Evaluationsaus-
schuss ist vom Stabilitätsrat beauftragt, die 
von den betroffenen Gebietskörperschaften 
vorgeschlagenen Sanierungsprogramme zu 
überprüfen, die Einzelheiten abzustimmen 
und dem Stabilitätsrat Beschlussvorschläge 
vorzulegen.

Da die für den Konsolidierungspfad maß-
gebliche Berechnung des strukturellen De-
fizits neben den Einnahmen und Ausgaben 
des Kernhaushalts auch die Einbeziehung 
der Bereiche des Sektors „Staat“ außerhalb 
des Kernhaushalts vorsieht, sofern diese 
weniger als 50 % ihrer Produktionskosten 
aus eigenen Umsätzen decken, erfolgte 
eine Rückübertragung der Schuldenauf-
nahme der Sondervermögen in den Kern-
haushalt. Für die Freie Hansestadt Bremen 
sind nur noch Beträge des „Bremer Kapital-
dienstfonds“ (BKF) zu berücksichtigen, in 
dem insbesondere die tatsächliche Tilgung 
der aus dem Kernhaushalt und aus den 
Sondervermögen hierfür geleisteten Ausga-
ben erfolgt.

INFO:
Internetlink: http://www.

finanzen.bremen.de, siehe 
Sanierung und Klage, 
Konsolidierungshilfen

INFO:
Die Mitglieder des Senats 

und der Ressortzuschnitt der 
18. Legislaturperiode (2011  
bis 2015) sind unter http://

www.rathaus.bremen.de im 
Kapitel „Senat“ veröffentlicht.
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Risiko-	und	Chancenbericht

Im Risiko- und Chancenbericht erfolgt die 
Darstellung der Risiken und der Chancen, 
die sich im Falle des Eintretens wesentlich 
auf die Lage und den Geschäftsverlauf der 
Freien Hansestadt Bremen auswirken. 

Um die Einnahmeseite nicht nur zu stabili-
sieren, sondern auch zu verbessern, muss 
die Freie Hansestadt Bremen die Chance 
nutzen, ihre begrenzten gesetzlichen Spiel-
räume zum Erlass steuer- und abgaben-
rechtlicher Regelungen auszuschöpfen. 

Wie in den anderen Bundesländern auch 
hängt die Lage Bremens maßgeblich von 
den Entwicklungen der Konjunktur und der 
Bevölkerung ab. Dementsprechend erge-
ben sich daraus Risiken, aber auch Chan-
cen für die Freie Hansestadt Bremen. Einen 
erheblichen Risikofaktor für die bremischen 
Haushalte stellt dabei die Bevölkerungsent-
wicklung dar, die – trotz aller Schwankun-
gen – langfristig eher negativ ausfällt.

Die Bevölkerungsprognose für das Land 
Bremen weist für das Jahr 2015 gegenüber 
der Einwohnerzahl von rund 660.700 Ein-
wohnern im Jahr 2010 einen Rückgang um 
rund 3.700 Einwohner, für das Jahr 2020 
um rund 7.500 Einwohner aus, wobei die 
Stadt Bremerhaven gegenüber der Einwoh-
nerzahl 2010 von rund 113.400 Einwohnern 
mit einem Rückgang um rund 2.600 bzw. 
4.500 Einwohner prozentual, aber auch ab-
solut, am stärksten betroffen ist.9 Die steu-
erabhängigen Mindereinnahmen bei Verlust 
eines bremischen Einwohners betrugen in 
den letzten Jahren rechnerisch zwischen 
3.000 Euro und 4.000 Euro pro Jahr. Auf-
grund der direkten Einwohnerabhängigkeit 
bedeutender Steuereinnahmen, wie z. B. 
der Umsatzsteuer und der einwohnerbezo-

genen Berechnung des Finanzausgleichs, 
werden die Mindereinnahmen schon im 
Jahr der Bevölkerungsveränderung sowie 
in allen Folgejahren in voller Höhe haus-
haltswirksam. Allein die negative Bevölke-
rungsentwicklung in Bremen gegenüber 
den übrigen West-Bundesländern in den 
1990er-Jahren verursacht seitdem steuer-
abhängige Mindereinnahmen von fast 200 
Mio. Euro p. a.. Bis 2020 sollen die Voraus-
setzungen geschaffen werden, dass rund 
1000 Einwohner pro Jahr weniger aus der 
Freien Hansestadt Bremen abwandern.

Die Ausgaben der öffentlichen Haushalte re-
agieren verzögert und deutlich abgestuft auf 
die Bevölkerungsentwicklung. So sinken bei 
einer rückläufigen Gesamtbevölkerung oder 
einer bestimmten Alterskohorte bspw. die 
Kosten im Bildungsbereich und im Bereich 
der Kindertagesbetreuung meist nicht un-
mittelbar und aufgrund von Fixkosten zudem 
nicht anteilig. Auf große Ausgabenblöcke wie 
z. B. die Hafenausgaben hat die Einwohner-
zahl dagegen keinen Einfluss. Andere kos-
tenintensive Einrichtungen reagieren eher 
auf die Bevölkerungsentwicklung der Region 
inklusive des Umlandes (Krankenhäuser, 
Kultureinrichtungen etc.), als auf die des Lan-
des Bremen.

Zur Einhaltung des Konsolidierungspfades 
des Stadtstaates Bremen insgesamt ist 
es von entscheidender Bedeutung, einem 
(weiteren) Bevölkerungsverlust Bremens 
und vor allem Bremerhavens entschieden 
entgegenzuwirken. Ein wichtiges Ziel ist es 
daher, die Einwohnerzahl im Lande Bremen 
zu erhöhen oder zumindest stabil zu halten. 

Risiken können sich für Bremen aus einem 
steigendem Zinsniveau ergeben, denn an-
gesichts der hohen Schuldenlast Bremens 
würde dies gravierende Mehrbelastungen 

9 Statistisches Landesamt Bremen, Bremen in Zahlen 2011
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Sturmflut November 2007  
in Bremen Vegesack 

darstellen, die durch zusätzliche Einsparun-
gen zu finanzieren wären. 

Der geplante Autobahn-Ringschluss A 281 
um Bremen konnte aufgrund zweier Klagen 
beim Bundesverwaltungsgericht noch nicht 
plangemäß weitergeführt werden. Der Ge-
richtsentscheid zur Klage gegen den Bau-
abschnitt 2/2 erfolgte im November 2010. 
Auf der Basis der dort erfolgten grundsätz-
lichen Feststellungen und der Ergebnisse 
des Runden Tisches werden die Planver-
fahren weitergeführt. Im zweiten Verfahren 
stand die Entscheidung, aus der Risiken für 
Bremen erwachsen können zum Zeitpunkt 
der Erstellung des Lageberichtes noch aus.

Der Generalplan Küstenschutz 2007 wird 
konsequent weiter umgesetzt. 2010 wurden 
12,8 Mio. Euro für Maßnahmen des Küsten-
schutzes verausgabt. Deich- und Küsten-
schutz im Lande Bremen wird auch in den 
nächsten zehn bis fünfzehn Jahren hohe 
Investitionssummen erfordern. Der Gesamt-

bedarf wurde 2008 für den Zeitraum 2009 
bis 2025 ursprünglich auf 202 Mio. Euro ge-
schätzt. Dieser hat sich aufgrund nunmehr 
vorliegender genauerer Detail- und Kos-
tenpläne bereits auf 236 Mio. Euro erhöht. 
Weitere mögliche Kostensteigerungen aus 
diesen Maßnahmen stellen ein finanzielles 
Risiko für die Freie Hansestadt Bremen dar. 
Die Finanzierung erfolgt zu einem Großteil 
aus Bundes- und Landesmitteln in einem 
Verhältnis von 70 : 30. Dazu kommt ein Fi-
nanzierungsanteil aus EU-Mitteln.

Da alle negativen Veränderungen der Rah-
menbedingungen den Konsolidierungspfad 
gefährden, ist u. a. konsequent darauf hin-
zuwirken, dass auch auf Bundesebene 
Entscheidungen vermieden werden, die die 
Einnahmebasis des Landes schmälern oder 
seine Ausgabelasten erhöhen. Das bedeu-
tet, dass der Bund verpflichtet ist, mit seiner 
Steuerpolitik für eine angemessene Einnah-
meausstattung der öffentlichen Haushalte zu 
sorgen und auf unfinanzierbare Steuersen-
kungen zu verzichten. Der Bund ist des Wei-
teren in der Pflicht, keine Aufgaben auf die 
Länder und Kommunen zu übertragen, ohne 
gleichzeitig deren Finanzierung sicherzu-
stellen. Insoweit beinhaltet jede Beschluss-
fassung des Bundes, die zu zusätzlichen  
finanziellen Belastungen der Länder führt, 
ein weiteres Risiko für das Land Bremen. 

Prognosebericht

Im Prognosebericht wird auf voraussichtli-
che Entwicklungen in der Freien Hansestadt 
Bremen eingegangen.

Die weiteren Planungen sind konsequent 
auf ihre konsolidierungskonforme Gestal-
tung im Hinblick auf die zum Abbau der Neu-
verschuldung bis 2020 notwendigen Schritte 
auszurichten. Die finanzpolitischen Zielset-
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zungen leiten sich damit aus einer vorgege-
benen längerfristigen Entwicklungslinie ab. 
Das Gesamtdefizit und dessen schrittweiser 
Abbau bis 2020 bilden das zentrale Kriteri-
um der weiteren Haushaltsplanung. 

Durch den Konsolidierungspfad erfolgt eine 
Regulierung der Neuverschuldung Bremens 
mit dem Ziel, dass Finanzierungsdefizit stu-
fenweise bis 2020 auf null zu reduzieren. In-
nerhalb dieses Zeitraums erfolgt dennoch ein 
Anstieg der Verschuldung. Für diese Altschul-
denproblematik wurde bisher kein Lösungs-
szenarion entwickelt.

Die Steuerschätzung Mai 2011 prognosti-
ziert, dass im Zeitraum bis 2015 von jährlich 
steigenden Steuereinnahmen auszugehen 
ist, wobei die Mehreinnahmen 2011 und 
2012 dabei festgeschrieben sind. Die übri-
gen Mehreinnahmen bilden nur konjunktur-
bedingte Erwartungen aus heutiger Sicht ab. 
Eine mögliche Veränderung der Konjunktur 
bedeutet folglich einen Unsicherheitsfaktor 
für die Freie Hansestadt Bremen.

Es ist in der Finanzplanung 2010 / 2014 und 
im Finanzrahmen 2011 / 2015 vorgesehen, 
den Ausgabezuwachs bei den Sozialleis-
tungsausgaben ab 2011 auf 1,7 % pro Jahr zu 
begrenzen. Diese Begrenzung ist ausgespro-
chen ambitioniert, jedoch zur Einhaltung des 
Konsolidierungspfades unverzichtbar. Posi-
tiv werden sich die Entlastungen durch den 
Bund auswirken, die sich aufgrund der Rege-
lungen zur Grundsicherung nach Kap. 4 Sozi-
algesetzbuch (SGB) XII für Bremen ergeben. 

Bei aller Notwendigkeit für die konsequen-
te Einhaltung der gesetzlichen Auflagen der 
Schuldenbremse und der zur Gewährung 
der Konsolidierungshilfe notwendigen Defi-
zitabbauschritte muss Bremen darauf ach-
ten, weiterhin Leistungen der öffentlichen 

Daseinsvorsorge erbringen zu können und 
die Attraktivität des Standortes Bremen und 
Bremerhaven nicht zu gefährden. Zugleich 
gilt jedoch, dass nur ein Einhalten des ver-
einbarten verbindlichen Finanzrahmens 
dazu führt, dass die Freie Hansestadt Bre-
men die Konsolidierungshilfen auch erhält. 

Der Senat der Freien Hansestadt Bremen 
hat am 11.10.2011 das Sanierungsprogramm 
2012 / 2016 der Freien Hansestadt Bremen 
beschlossen und die nach § 5 Absatz 1 des 
Stabilitätsratsgesetzes bestehenden Be-
richtspflichten erfüllt. Das Sanierungspro-
gramm spiegelt die Bemühungen wider, die 
Anforderungen des mit den Beschlüssen 
der Föderalismuskommission  II eingeleite-
ten Konsolidierungsprozesses zum Abbau 
der Neuverschuldung in den Haushalten des 
Landes umzusetzen. Die gemäß Verwal-
tungsvereinbarung zum Gesetz zur Gewäh-
rung von Konsolidierungshilfen vom April 
2011 einzuhaltenden Entwicklungsschritte 
des strukturellen Defizits sind Maßstab für 
die von Bremen zu leistenden Eigenbeiträge 
zur Sanierung der Haushalte. 

Das vom Senat beschlossene Leitbild der 
Stadtentwicklung definiert Bremen im Jahr 
2020 als eine grüne Stadt am Wasser mit 
hohen Erholungs- und Umweltqualitäten, 
eine sozial gerechtere Stadt, eine Stadt des 
exzellenten Wissens, einen attraktiven und 
innovativen Wirtschaftraum mit einem vielfäl-
tigen vitalen Arbeitsmarkt, eine Stadt in guter 
Nachbarschaft mit der Region und eine Stadt 
voller Bürgersinn und Sinn für gemeinsam 
entwickelte Ziele und Projekte. 

Um dieses Leitbild realisieren zu können, 
verfolgt Bremen auch in den nächsten Jah-
ren eine nachhaltige Finanzpolitik, indem die 
Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand 
gesichert, die Finanzen geordnet werden 

INFO:
Leitbild der Stadtent-
wicklung 2020 siehe  
http://komm-mit-nach-
morgen.de

INFO:
www.finanzen.bremen.de/ 
info/sanierungsprogramm 
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und Bremen alle Möglichkeiten ausschöpft, 
sich schrittweise aus der Schuldenfalle zu 
befreien. Dabei ist jedoch zu betonen, dass 
aufgrund der Haushaltsnotlage und des zu 
bewältigenden Konsolidierungspfades die 
Gestaltbarkeit der bremischen Haushalte 
stark eingeschränkt ist. 

Bremen stellt sich der Herausforderung, die 
Anforderungen des Konsolidierungspfades 
konsequent umzusetzen und dabei die im 
Leitbild definierten Zielsetzungen nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Mit von allen Senats-
ressorts zu finanzierenden Schwerpunktmit-
teln für Zukunftsaufgaben (Ausbau Kinderbe-
treuung, Sprachförderung und ganztägiges 
Lernen) sollen die Chancen von Kindern und 
Jugendlichen in Bremen verbessert werden. 
Darüber hinaus sollen Finanzmittel für den 
Umbau von Verwaltung und Infrastruktur be-
reitgestellt werden, damit die öffentliche Auf-
gabenwahrnehmung verbessert und Haus-
haltsentlastungen in den Folgejahren erreicht 
werden können. Damit Bremen in den kom-
menden Jahren von einer starken Wirtschaft 
profitieren kann und um Arbeitsplätze und 
Steuereinnahmen dauerhaft zu sichern, wird 
Bremen auch weiterhin Investitionen in die 
Wirtschaftsstruktur sicherstellen. Aufgrund 
der bestehenden laufenden Vorhaben und 
sonstigen Vorverpflichtungen sind die Spiel-
räume für betragsmäßig nennenswerte neue 
Investitionsvorhaben jedoch begrenzt.

Die steuerbaren Personalkosten (ohne 
Kosten für Versorgung) sollen in den kom-
menden Jahren konstant gehalten werden. 
Das heißt, dass Kostensteigerungen im 
Personalbereich grundsätzlich durch an-
dere personalwirtschaftliche Maßnahmen 
gegenfinanziert werden müssen. Aufgrund 
der veränderten Alterszusammensetzung 
innerhalb der öffentlichen Verwaltung und 
des überproportional hohen Anteils der 

über 55 Jährigen werden bis zum Jahr 2020 
über 40 % des Personals altersbedingt aus-
scheiden. Damit ist es möglich, den durch 
die Schuldenbremse erforderlichen Perso-
nalabbau mittels natürlicher Fluktuation zu 
realisieren.

Eine Hauptaufgabe der Steuer- und Abga-
benpolitik in den kommenden Jahren wird 
es sein, die finanzielle Ausstattung der öf-
fentlichen Haushalte sicherzustellen. Nach 
den Einbrüchen durch die Finanz- und Wirt-
schaftskrise müssen die Steuereinnahmen 
verstetigt und weitere Maßnahmen zur Ein-
nahmesteigerung ergriffen werden. 

Der geringfügige Anstieg der Gesamtausga-
ben für Personal, Investitionen und sonstige 
laufende Ausgaben im Zeitraum 2011 / 2015 
stellt eine ausgesprochen ambitionierte Ziel-
setzung dar, weil die sich hieraus ergeben-
de Zuwachsrate der Primärausgaben von 
jahresdurchschnittlich 0,5 % voraussichtlich 
einem realen Leistungsabbau um 1,5 % pro 
Jahr entsprechen wird und über fünf Jahre 
jede Mehrausgabe gegenüber diesen Ein-
schnitten durch Minderausgaben in anderen 
Bereichen auszugleichen ist.

Alle bremischen Beteiligungen sind fortlau-
fend hinsichtlich ihrer Effizienz und Notwen-
digkeit zu überprüfen. Dabei ist zu hinter-
fragen, ob durch eine privatwirtschaftliche 
Organisationsform die Aufgabenerfüllung 
am besten sichergestellt ist. Außerdem sind 
Beteiligungen mit fehlender ökonomischer 
Vorteilhaftigkeit und geringer politischer Be-
deutung entbehrlich. Zur Durchsetzung des 
politischen Willens soll der Anteil der Freien 
Hansestadt Bremen an einer Gesellschaft 
mehr als 50 % betragen. Geringere Anteile 
stehen dem bremischen Interesse wegen 
fehlender Steuerungsmöglichkeit und des 
gleichwohl gegebenen Haftungsumfangs 
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INFO:
Konsolidierung im 
betriebswirtschaftlichen 
Sinne bedeutet die 
Zusammenführung der 
Jahresabschlüsse der 
Kernverwaltung und der 
ausgegliederten Einhei-
ten zu einem Gesamt-
abschluss (Konzernab-
schluss).

Übersee-Museum Bremen, Stiftung des öffentlichen Rechts

grundsätzlich entgegen. Eine Minderheits-
beteiligung ist nur bei Vorliegen überzeu-
gender Kriterien vertretbar.

Weitere Ausrichtung des betriebswirt-
schaftlichen	Rechnungswesens

Da die alleinige Betrachtung der doppischen 
Daten des Kernhaushaltes insbesondere 
aufgrund der erfolgten Ausgliederungen 
der Vermögensgegenstände in Sonder-
vermögen, Eigenbetriebe, Stiftungen und 
Gesellschaften nur einen Teilbereich des 
tatsächlichen Werteverzehrs abbildet, ist 
eine schrittweise Einbeziehung der ausge-
gliederten Einheiten für eine gesamtbremi-
sche Rechnungslegung notwendig. Hierzu 
sind die Datenlagen der ausgegliederten 
Einheiten und der Stadt Bremerhaven zu-
sätzlich in die Bilanzierung einzubeziehen. 
Begonnen werden soll mit einer konsolidier-
ten Betrachtung des Kernhaushalts mit sei-
nen Sondervermögen und Eigenbetrieben. 

Aufgrund der technischen Voraussetzungen 
ist die Einbindung Bremerhavens derzeit 
nicht möglich. Dennoch erfolgt wie auch bei 
der Erstellung des doppischen Jahresab-
schlusses ein reger Informationsaustausch 
zwischen Bremen und Bremerhaven hin-
sichtlich der weiteren Ausrichtung des be-
trieblichen Rechnungswesens.

Da die Einbindung der ausgegliederten Ein-
heiten sukzessive erfolgen soll, ist zunächst 
ein Konsolidierungskonzept für die Freie 
Hansestadt Bremen zu entwickeln, das so-
wohl die Konsolidierungskreise als auch die 
zeitliche Reihenfolge der Konsolidierung 
festlegt. Die ersten konzeptionellen Vorar-
beiten für eine Konsolidierung sind für das 
Jahr 2012 geplant. 
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Die Finanzrechnung stellt die Veränderung 
des Zahlungsmittelbestandes des Haus-
haltsjahres in Form einer Cashflow-Rech-
nung dar. 

In der Finanzrechnung werden ausgehend 
vom Jahresergebnis die liquiditätswirksa-
men und nicht liquiditätswirksamen Verän-
derungen der Vermögens- und Erfolgsrech-
nung innerhalb eines Haushaltsjahres nach 
bestimmten Kriterien dargestellt. Es wird 
letztendlich wie bei der kameralen Haus-
haltsrechnung auf die Betrachtung der liqui-
den Einnahmen und Ausgaben abgestellt.

Die Freie Hansestadt Bremen hat sich unter 
Anwendung der Standards staatlicher Dop-
pik bei der Ermittlung des Cashflows aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit (CF I) für die 
indirekte Ermittlungsmethode entschieden. 
Die Cashflows aus Investitionstätigkeit (CF II) 
 und aus Finanzierungstätigkeit (CF III) wer-
den, wie in den Standards vorgegeben, nach 
der direkten Methode, also auf der Basis von 
Zahlungsdaten, ermittelt.

Die Finanzrechnung baut sich wie folgt auf:

•	 Cashflow	I (CF aus der laufenden Ver-
waltungstätigkeit = operativer CF)
Der Cashflow I gibt die zahlungswirksame 
Tätigkeit wieder, die nicht der Investitions- 
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen 
ist. Bei der indirekten Methode wird das 
Jahresergebnis ohne Berücksichtigung 
des außerordentlichen Ergebnisses um 
nicht zahlungswirksame Aufwendungen 
und Erträge bereinigt.

•	 Cashflow	II (CF aus Investitionstätigkeit)
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit um-
fasst den Erwerb und die Veräußerung 
von Gegenständen des Anlagevermögens 
sowie von längerfristigen finanziellen Ver-
mögenswerten, die nicht dem Finanzmit-
telfonds oder der Finanzierungstätigkeit 
zuzurechnen sind.  

•	 Cashflow	 III	 (CF aus Finanzierungs-
tätigkeit)
Der Cashflow aus der Finanzierungstätig-
keit umfasst alle zahlungswirksamen Akti-
vitäten, die sich auf den Umfang und die 
Zusammensetzung der Eigenkapitalpos-
ten und der Finanzschulden des Unter-
nehmens auswirken, vor allem die Aufnah-
me und Tilgung von Krediten. Hier können 
auch Maßnahmen der Binnenfinanzie-
rung, wie etwa die Finanzierung von Ver-
sorgungsleistungen abgebildet werden.

Die Bestände an Zahlungsmitteln (Barmittel 
und täglich fällige Sichteinlagen) und Zah-
lungsmitteläquivalenten (als Liquiditätsre-
serve gehaltene, kurzfristige, äußerst liquide 
Finanzmittel, die jederzeit in Zahlungsmittel 
umgewandelt werden können und nur unwe-
sentlichen Wertschwankungen unterliegen) 
werden als Finanzmittelfonds bezeichnet. 

Der Finanzmittelfonds zum Bilanzstichtag 
muss mit der Summe aus Cashflow I, II und 
III und dem Bestand des Finanzmittelfonds 
zu Beginn der Periode übereinstimmen.

Im Gegensatz zur Darstellung im Anhang 
werden Leerposten in der Finanzrechnung 
ausgewiesen.
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Nr.	 Bezeichnung	 31.	12.	2010 
 Euro
CF	I	 Cashflow	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit
1	 Jahresergebnis	ohne	außerordentliche	Posten	 −806.689.925,52 
1.1 +/− Jahresüberschuss/-fehlbetrag  −806.689.925,52  
1.2 − Außerordentliches Ergebnis  0,00

2	 +/−	Abschreibungen	/	Zuschreibungen	auf	das	Anlagevermögen	 +102.671.654,67	 
2.1 + Abschreibungen auf das Anlagevermögen +102.671.654,67 
2.2 − Zuschreibungen auf das Anlagevermögen  0,00

3	 +/−	Zunahme/Abnahme	der	Rückstellungen	 +13.567.000,00 
3.1 + Zunahme der Rückstellungen  +27.427.000,00 
3.2 − Abnahme der Rückstellungen  −13.860.000,00

4	 +/−	sonstige	zahlungsunwirksame	Aufwendungen/Erträge	 −551.788,48 
4.1 + sonstige zahlungsunwirksame betriebliche Aufwendungen +12.733.662,11 
4.2 − sonstige zahlungsunwirksame betriebliche Erträge −13.285.450,59

5	 +/−	Verlust	/	Gewinn	aus	dem	Abgang	von	Anlagevermögen	(AV)	 +513.838,40 
5.1 − Erträge aus dem Abgang von AV  −13.687,63 
5.2 + Verluste aus dem Abgang von AV  +61.396,42 
5.3 − Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Unternehmen  0,00 
5.4 + Verluste aus dem Abgang von Anteilen an Unternehmen  +466.129,61

6	 +/−	Abnahme	/	Zunahme	der	Vorräte,	Forderungen	aus	 
	 Lieferungen	und	Leistungen	sowie	anderer	Aktiva,	die	nicht	 
	 der	Investitions-	oder	Finanzierungstätigkeit	zuzuordnen	sind	 −371.076.190,12 
6.1 Vorräte und geleistete Anzahlungen auf Vorräte  −568,34 
6.2 Forderungen aus Steuern  −13.006.000,00 
6.3 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen  0,00 
6.4 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen +4.618.266,61 
6.5 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Einrichtungen,  
 gegen Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein  
 Beteiligungsverhältnis besteht und gegen Sondervermögen  
 ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung −63.139.890,37 
6.6 Forderungen aus der Steuerverteilung  
 und Finanzausgleichsbeziehungen −76.801.799,25 
6.7 Sonstige Vermögensgegenstände  −222.445.809,22 
6.8 Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00 
6.9 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  −300.389,55

7	 +/−	Zunahme	/	Abnahme	der	Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	 
	 und	Leistungen	sowie	anderer	Passiva,	die	nicht	der	 
	 Investitions-	oder	Finanzierungstätigkeit	zuzuordnen	sind	 +36.840.182,26 
7.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (soweit nicht CF III) −8.681.326,14 
7.2 Verbindlichkeiten aus Steuern 0,00 
7.3 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen 0,00 
7.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  0,00 
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CF	I	 Cashflow	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit
7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  +26.982,20 
7.6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und  
 Einrichtungen und Unternehmen und Einrichtungen, mit denen ein  
 Beteiligungsverhältnis besteht und gegen Sondervermögen  
 ohne eigenverantwortliche Betriebsleitung +59.845.661,06 
7.7 Verbindlichkeiten aus der Steuerverteilung  
 und Finanzausgleichsbeziehungen  −52.437.433,72 
7.8 Sonstige Verbindlichkeiten  +38.086.298,86  
7.9 Passive Rechnungsabgrenzungsposten  0,00

8	 +/−	Ein-	und	Auszahlungen	aus	außerordentlichen	Positionen	 0,00 
8.1 Außerordentliche Erträge 0,00 
8.2 Außerordentlicher Aufwand  0,00

9	 Cashflow	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit	(CF	I)	 −1.024.725.228,79
CF	II		 Cashflow	aus	Investitionstätigkeit
10	 +	Einzahlungen	aus	Abgängen	des	Sachanlagevermögens	 +3.870,00
11	 −	Auszahlungen	für	Investitionen	in	das	Sachanlagevermögen	 −17.637.313,15
12 + Einzahlungen aus Abgängen des  
	 immateriellen	Anlagevermögens	 0,00	
13	 −	Auszahlungen	für	Investitionen	 
	 in	das	immaterielle	Anlagevermögen	 −193.442.964,85	
14	 +	Einzahlungen	aus	Abgängen	des	Finanzanlagevermögens	 +59.518,76	
15	 −	Auszahlungen	für	Investitionen	 
	 in	das	Finanzanlagevermögen	 −163.433.489,58
16	 +	Einzahlungen	aus	dem	Verkauf	von	konsolidierten	 
	 Unternehmen	und	sonstigen	Geschäftseinheiten	 0,00
17	 −	Auszahlungen	aus	dem	Erwerb	von	konsolidierten	 
	 Unternehmen	und	sonstigen	Geschäftseinheiten	 0,00
18	 +	Einzahlungen	aus	erhaltenen	Investitionszuweisungen	 
	 und	Investitionszuschüssen	 +1.222.026,85
19	 Cashflow	aus	Investitionstätigkeit	(CF	II)	 −373.228.349,97
CF	III	 Cashflow	aus	Finanzierungstätigkeit
20	 +	Einzahlungen	aus	Eigenkapitalzuführungen	 0,00
21	 −	Auszahlungen	an	Unternehmenseigner	 
	 und	Minderheitsgesellschafter	 0,00
22 + Einzahlungen aus der Ausgabe von Anleihen  
	 und	der	Aufnahme	von	(Finanz-)	Krediten	 +9.723.339.534,46 
22.1 Anleihen und Obligationen +6.540.000.000,00 

Nr.	 Bezeichnung	 31.	12.	2010
 Euro
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CF	III	 Cashflow	aus	Finanzierungstätigkeit
22.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (soweit nicht CF I) +2.789.812.903,46 
22.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten +393.526.631,00

23	 −	Auszahlungen	aus	der	Tilgung	von	Anleihen	 
	 und	der	Aufnahme	von	(Finanz-)	Krediten	 −8.301.187.480,66 
23.1 Anleihen und Obligationen −5.552.258.376,24 
23.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (soweit nicht CF I) −2.281.671.259,26 
23.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten −467.257.845,16

24	 Cashflow	aus	Finanzierungstätigkeit	(CF	III)	 +1.422.152.053,80
25	 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  
	 (Summe	aus	9,	19	und	24)	 +24.198.475,04
26	 +/−	Wechselkurs-,	konsolidierungskreis-	und	 
	 bewertungsbedingte	Änderungen	des	Finanzmittelfonds	 0,00 
26.1 Kurzfristige Geldanlagen 0,00 
26.2 Festgeld 0,00 
26.3 Bankkonten 0,00 
26.4 Kassen 0,00 
26.5 Handvorschüsse 0,00 
26.6 Zahlstellen 0,00 
26.7 Geldannahmestellen 0,00 
26.8 Kurzfristige Kassenkredite 0,00

27	 + Finanzmittelfonds 01. 01. 2010		 +28.352.701,83 
27.1 Kurzfristige Geldanlagen 0,00 
27.2 Festgeld 0,00 
27.3 Bankkonten +28.276.764,59 
27.4 Kassen +75.937,24 
27.5 Handvorschüsse 0,00 
27.6 Zahlstellen 0,00 
27.7 Geldannahmestellen 0,00 
27.8 Kurzfristige Kassenkredite 0,00

28	 Summe	Cashflow	und	Finanzmittelfonds	01.	01.	2010	 +52.551.176,87	
29	 Finanzmittelfonds	31.	12.	2010		 +52.551.176,87 
 Kurzfristige Geldanlagen 0,00 
 Festgeld 0,00 
 Bankkonten +52.469.729,81 
 Kassen +81.447,06 
 Handvorschüsse 0,00 
 Zahlstellen 0,00 
 Geldannahmestellen 0,00 
 Kurzfristige Kassenkredite 0,00

Nr.	 Bezeichnung	 31.	12.	2010
   Euro
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Die Freie Hansestadt Bremen erstellt im 
Rahmen des doppischen Jahresabschlus-
ses erstmalig eine Finanzrechnung in Form 
einer Cashflow-Rechnung. In dieser werden 
Herkunft und Verwendung der flüssigen 
Geldmittel für die laufende Verwaltungs-, In-
vestitions- und Finanzierungstätigkeit inner-
halb des Haushaltsjahres aufgezeigt.

Abweichungen zum Vorjahr sowie Verän-
derungen und Auswirkungen durch einge-
leitete oder durchgeführte Maßnahmen, 
Projekte oder veränderte Grundlagen (z. B. 
Steueraufkommen) lassen sich erst in den 
nächsten Jahresabschlüssen aufzeigen.

Für das Haushaltsjahr 2010 ergab sich 
eine Verbesserung der liquiden Mittel von  
24 Mio. Euro (Nr.  25 der Aufstellung). Aller- 
dings ist diese Verbesserung weder aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit (Nr.  9 der 
Aufstellung) noch aus der Investitions- 
tätigkeit (Nr. 19 der Aufstellung), sondern 
aus der Finanzierungstätigkeit entstanden.

Zur Erbringung der gewöhnlichen Verwal-
tungstätigkeit benötigte die Freie Hanse-
stadt Bremen 1.025 Mio. Euro mehr als 
durch Einnahmezuflüsse an liquiden Mitteln 
zur Verfügung stand. Auch im Bereich der 
Investitionstätigkeit flossen 373 Mio. Euro 
liquide Mittel für Investitionen ab. Die Un-
terdeckung von insgesamt 1.398 Mio. Euro 
wurde in der Finanzierungstätigkeit (Nr.  24 
der Aufstellung) durch den Zufluss liquider 
Mittel von 1.422 Mio. Euro überkompensiert 
und führte dadurch zur Verbesserung der Li-
quidität von 24 Mio. Euro in 2010.

Die Summe aus Cashflow I, II und III und 
dem Bestand des Finanzmittelfonds zum 
01. 01. 2010 (Nr.  28 der Aufstellung) stimmt 
mit der Summe des Finanzmittelfonds zum 
Stichtag 31. 12. 2010 (Nr.  29 der Aufstellung) 
überein.
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INFO:
Identisch lautende Begriffe, 

die sowohl in der Doppik als 
auch in der Kameralistik be-
nutzt werden, sind hier aus 
doppischer Sicht definiert.

Abschreibungen
Die Abschreibungen stellen die Wertminde-
rungen von Vermögensgegenständen des 
Anlage- und Umlaufvermögens dar.

Anlagenbuchhaltung
Die Anlagenbuchhaltung dient als Neben-
buchhaltung der Finanzbuchhaltung dem 
Ausweis der Anlagegüter und deren Werte-
verzehr in Form der Abschreibungen. 

Anlagevermögen
Als Anlagevermögen werden alle Vermö-
gensgegenstände bezeichnet, die dazu die-
nen sollen, langfristig zur Aufgabenerfüllung 
der Freien Hansestadt Bremen beizutragen.

Beteiligungen
Beteiligungen stellen den Anteil an privat-
rechtlich organisierten Unternehmen dar. 

Bilanz 
Siehe Vermögensrechnung.

Bürgschaft
Durch eine Bürgschaft wird eine Verpflichtung 
begründet, ggf. für eine fremde Geldschuld 
gegenüber einem Dritten einzustehen.

Cashflow
Der Cashflow ist eine finanzielle Größe, die 
im Rahmen der Finanzrechnung ermittelt 
wird und den in einer Periode erfolgswirksam 
erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss 
angibt. 

Doppelte	Buchführung	(Doppik)
Die doppelte Buchführung in Konten (Dop-
pik) ist ein Rechnungswesensystem, in dem 
jeder Geschäftsvorfall sowohl auf seine Aus-
wirkung hinsichtlich des Erfolges als auch 
hinsichtlich der Auswirkungen auf das Ver-
mögen aufgezeichnet wird. 

Eigenbetrieb	nach	§	26	Abs.	2	LHO
Ein Eigenbetrieb ist ein nicht rechtsfähiges 
Sondervermögen der Freien Hansestadt Bre-
men (FHB), das durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes entstanden und zur Erfüllung 
einzelner Aufgaben der FHB bestimmt ist. 
Entsprechend gelten für ihn die Vorschriften 
der LHO, soweit durch ein anderes Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist.

Erfolgsrechnung
In der Erfolgsrechnung wird für die Rech-
nungsperiode der Ertrag dem Aufwand ge-
genübergestellt und das Ergebnis der Perio-
de ermittelt. Die Erfolgsrechnung wird auch 
als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ermittelt als Bestand-
teil des doppischen Jahresabschlusses in 
der FHB als Liquiditätsrechnung den Unter-
schiedsbetrag zwischen den Ein- und Aus-
zahlungen. 

Geringwertige	Wirtschaftsgüter	(GWG)
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind 
bewegliche Wirtschaftsgüter mit einer Nut-
zungsdauer von mehr als einem Jahr, deren 
Nettoanschaffungskosten einen bestimm-
ten festgesetzten Wert nicht überschreiten. 
GWG werden zwingend über eine Nutzungs-
dauer von fünf Jahren abgeschrieben.

Gewinn- und Verlustrechnung  
(siehe	Erfolgsrechnung)
Gemäß den Festlegungen in den Standards 
staatlicher Doppik wird der Begriff Gewinn- 
und Verlustrechnung durch den Begriff Er-
folgsrechnung ersetzt.

Haushaltsrechnung
Die Haushaltsrechnung ist die kamerale Jah-
resrechnung über den Haushalt, die dem 
Parlament zur Entlastung des Senats vorzu-
legen ist.
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Investitionen
Investitionen sind langfristig nutzbare Ver-
mögensgegenstände, die im Anlagevermö-
gen ausgewiesen werden.

Kameralistik
Die Kameralistik ist ein überwiegend von der 
öffentlich-rechtlich organisierten Verwaltung  
angewendetes Buchführungssystem, bei 
dem Einnahmen und Ausgaben geführt wer-
den und den geplanten Einnahmen und Aus-
gaben (Anschlag bzw. Soll) sowie tatsächli-
chen Einnahmen und Ausgaben (Ist) eines 
Haushaltsjahres gegenübergestellt werden.

Kernverwaltung	(FHB)
Die Kernverwaltung bildet den originären 
Kern staatlicher Aufgabewahrnehmung ab, 
die unmittelbar über die bremischen Haus-
halte abgewickelt werden.

Rechnungsabgrenzung
Die Rechnungsabgrenzung ist die perioden-
gerechte Abgrenzung von Aufwendungen 
und Erträgen. In Abweichung von den tat-
sächlichen Zahlungsströmen wird der Ertrag 
bzw. der Aufwand den verursachungsge-
rechten Perioden zugeordnet.

Rücklagen
Rücklagen sind Teil des Kapitals, das bu-
chungstechnisch bestimmten zukünftigen 
bekannten Zwecken zugeführt werden soll.

Rückstellungen
Rückstellungen sind eine Berücksichtigung 
von zukünftigem Aufwand, dessen Eintreten 
dem Grund oder der Höhe nach noch nicht 
sicher ist und der in der abzuschließenden 
Rechnungsperiode verursacht wurde.

Sondervermögen	nach	§	26	Abs.	2	LHO
Ein Sondervermögen ist ein rechtlich un-
selbstständiger, abgesonderter Teil des Ver-
mögens der FHB. Es ist durch Gesetz oder 

aufgrund eines Gesetzes begründet und 
dient der Erfüllung einzelner Aufgaben der 
gründenden Gebietskörperschaft.

Sonstige Sondervermögen  
nach	§	26	Abs.	2	LHO
Ein sonstiges Sondervermögen ist eine be-
wirtschaftete, rechtlich unselbstständige, ab-
gesonderte Vermögensmasse der FHB ohne 
Personalkörper in Ausgestaltung eines Son-
dervermögens nach § 26 Abs. 2 LHO.

Standards staatlicher Doppik
Als untergesetzliche Normierung zum Haus-
haltsgrundsätzegesetz werden in den Stan-
dards staatlicher Doppik für die Länder und 
den Bund einheitliche Ansatz-, Bewertungs- 
und Darstellungsregeln zum doppischen 
Rechnungswesen festgelegt.

Umlaufvermögen
Als Umlaufvermögen werden alle Vermö-
gensgegenstände bezeichnet, die dazu be-
stimmt sind, kurzfristig der FHB zu dienen.

Vermögensnachweis
Der Vermögensnachweis ist die zusammen-
gefasste Übersicht über das Vermögen und 
die Schulden der FHB zum Stichtag des je-
weiligen Haushaltsjahres. 

Vermögensrechnung
Die Vermögensrechnung ist die stichtags-
bezogene Gegenüberstellung der Vermö-
genswerte und deren Finanzierung. In pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen wird die 
Vermögensrechnung als Bilanz bezeichnet.

Zuwendungen
Zuwendungen sind Leistungen nach § 23 / 
§ 44 LHO aus dem öffentlichen Haushalt an 
Stellen außerhalb der FHB zur Erfüllung von 
Aufgaben, an denen die öffentliche Hand ein 
erhebliches Interesse hat.

INFO:
Weitere Begriffsdefinitionen 
können im ABC der Haus-
haltspraxis nachgeschlagen 
werden: http://www.finanzen.
bremen.de/info/ABC-Haus-
haltspraxis.
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AG Aktiengesellschaft

AöR		 Anstalt öffentlichen Rechts

BEZ Bundesergänzungszuweisung

BIP  Bruttoinlandsprodukt

Doppik Doppelte Buchführung in Konten

EFRE	 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

eG eingetragene Genossenschaft

FHB Freie Hansestadt Bremen

FöKo Föderalismuskommission

gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung &  
 Compagnie Kommanditgesellschaft

GwG Geringwertige Wirtschaftsgüter

LFA Länderfinanzausgleich

LHO Landeshaushaltsordnung

ReSoSta Regionales Sonderprogramm zur Unterstützung der Wirtschaftsstruktur 
 und zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Land Bremen in Begleitung der 
 Umstrukturierungen im Stahlsektor

StaBu  Statistisches Bundesamt

StaLa  Statistisches Landesamt

SV Sondervermögen

Abkürzungen

Abkürzungen
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